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Wenn Sie diese Broschüre in der Hand halten, spielen Sie wahrscheinlich 
mit dem Gedanken, eine Zeit Ihres Studiums durch einen Auslandsauf-
enthalt zu ergänzen. Vielleicht studieren Sie in einem der Internationa-
len Studiengänge der Hochschule Bremen und der Auslandsaufenthalt 
ist fester Bestandteil Ihres Studiums. Vielleicht haben Sie sich aber auch 
entschieden ein Urlaubssemester einzulegen, um Auslandserfahrungen 
zu sammeln oder Sie haben die Möglichkeit einige Ihrer Studienleis-
tungen auf freiwilliger Basis im Ausland zu erbringen. Wie auch immer 
Sie an diese Broschüre gelangt sind, wir hoffen, sie wird Ihnen helfen, 
Ihre Zeit im Ausland gut vorzubereiten. Das International Office der 
Hochschule Bremen möchte Ihnen Unterstützung gewähren und Sie 
informieren, welche weiteren Hilfen Sie zur Vorbereitung Ihres Aus-
landsaufenthaltes erhalten können. Wir möchten Ihnen einige Denk-
anstöße für Ihre Überlegungen zu Studienaufenthalten und Praktika 
im Ausland geben, auf die Frage des „Warum sollte ich ins Ausland 
gehen?“ eingehen und Ihnen diverse Möglichkeiten für Auslandsauf-
enthalte aufzeigen. Wir werden Ihnen Tipps geben, den Zeitpunkt Ih-
res Auslandsaufenthaltes zu bestimmen. Die Zuständigkeiten innerhalb 
und außerhalb der Hochschule Bremen werden erläutert und wir geben 
Ihnen für die Auswahl des Landes oder einer Region hilfreiche Ent-
scheidungskriterien an die Hand. Des Weiteren möchten wir vertiefend 
auf die Phasen der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbe-
reitung Ihres Auslandsaufenthaltes eingehen und in diesem Rahmen 
unter anderem Informationen zu Bewerbungsverfahren, Formalien, 
Anerkennung von ausländischen Studienleistungen und Kulturschock 
liefern. Es stehen Ihnen Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten 
zur Verfügung und wir halten Ratschläge für Auslandspraktika für Sie 
bereit. Zuletzt finden Sie eine Liste der Länder, in denen die Hochschule 
Bremen Kooperationen mit Partneruniversitäten pflegt. Diese Liste und 
weitere aktuelle Informationen finden Sie ebenfalls im Internet unter 
www.hs-bremen.de. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Auslandsaufenthalt. Sie wer-
den andere Kulturen erleben und kennen lernen und das natürlich in 
einem viel intensiverem Maß, als es je für Touristen möglich wäre. Sie 
werden mit einem reichen Schatz an Erfahrungen und unvergesslichen 
Erlebnissen zurückkehren. Wie wir aus Gesprächen mit vielen Studie-
renden wissen, wird die Erweiterung des eigenen Horizonts sowie die 
damit verbundene Prägung der individuellen Persönlichkeit als das ein-
drücklichste Erlebnis eines Auslandsaufenthalts empfunden. 

			 

Andrea Thode
INTERNATIONAL OFFICE der Hochschule Bremen

November 2011

Herzlich Willkommen!
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Das International Office  -  Allgemeine Informationen 

Das International Office ist unter anderem tätig in den Bereichen des 
Auslandsstudiums, der Ausländerbetreuung und der vielfältigen Aus-
landsbeziehungen der Hochschule Bremen. 

Betreuung deutscher Studierender bezüglich 
eines Auslandsaufenthaltes
Beratung über Studien- und Fortbildungsvorhaben oder Praktika im 
Ausland mit den entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten durch: 
BAföG, Fulbright-Kommission, DAAD, British Council, GIZ etc.

Betreuung ausländischer Studierender
Betreuung und Beratung ausländischer StudienbewerberInnen und 
Studierender zu Fragen von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, 
Wohnmöglichkeit, Förderung und Studium. Integrative Betreuung 
durch ein abwechslungsreiches Studienbegleitprogramm (z.B. Besich-
tigungen, Theaterbesuche, Exkursionen, Informationsseminare und 
Feste), finanzielle Unterstützung bei wirtschaftlichen Notlagen in be-
sonderen Fällen und Vergabe von Stipendien.

Förderung der internationalen Zusammenarbeit der Hochschulen
Das International Office unterstützt die vielfältigen Bemühungen der 
Hochschule Bremen, dem gesetzlichen Auftrag (Par. 4 Abs. 6 BremHG) 
gerecht zu werden, die internationale Zusammenarbeit im Hochschul-
bereich zu fördern (z.B.: Studienreisen, Studentenaustausch, Hoch-
schullehreraustausch, Gastvorträge, Gastdozenturen, Forschungspro-
jekte).  

Ansprechpartner im International Office

Grundsätzliche Angelegenheiten der Internationalität
Dr. Tauerschmidt, Heike		  Gebäude AB	 Raum 113	
Tel.: 0421/5905-2640  /  Fax: -2644
heike.tauerschmidt@hs-bremen.de

International Student Advisor
Thode, Andrea			   Gebäude AB	 Raum  115	
Tel.: 0421/5905-2148  /  Fax: -2644
andrea.thode@hs-bremen.de

International Student Advisor
Sgonina, Christiane			   Gebäude AB	 Raum  114	
Tel. 0421/5905-2160  /  Fax: -2644
christiane.sgonina@hs-bremen.de

LLP - Erasmus
Knippel, Ilka			   Gebäude AB	 Raum  116	
Tel. 0421/5905-4135  /  Fax: -4109
ilka.knippel@hs-bremen.de

Postanschrift:		  Öffnungszeiten:
Hochschule Bremen		  Montag 		  Dienstag u. Donnerstag
International Office		  13.00 - 15.00 Uhr	 09.00 - 12.00 Uhr
Neustadtswall 30				  
28199 Bremen		  sowie nach telefonischer Vereinbarung

www.hs-bremen.de/internet/de/international/office/
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Überlegungen zu Studienaufenthalten 
und Praktika im Ausland

»Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, 
welche nie die Welt angeschaut haben.«

Alexander von Humboldt

Bei der Entscheidung für oder gegen einen Auslandsaufenthalt müssen 
eine Reihe von Punkten beachtet und abgewogen werden. Abgesehen 
von der Erweiterung und Vertiefung der sprachlichen und fachlichen 
Kenntnisse bedeutet der Auslandsaufenthalt auch eine wichtige per-
sönliche Erfahrung: das Kennenlernen einer anderen Gesellschaft, eine 
andere Art zu studieren, neue Freunde zu gewinnen, Kontakte welt-
weit zu knüpfen und die Erfahrung zu machen, einmal ganz auf sich 
allein gestellt zu sein. Studienanteile im Ausland erbracht zu haben, ist 
auf jeden Fall von Vorteil hinsichtlich der beruflichen Karriere. Bei vie-
len Stellenausschreibungen wird erkennbar, dass Fremdsprachenkennt-
nisse und Auslandserfahrungen Voraussetzungen für die Bewerbung 
sind. Dies ist auch ein Grund dafür, dass die Hochschule Bremen gezielt 
internationale Studiengänge anbietet, die einen Teil des Studiums im 
Ausland vorsehen. Bei diesen Studiengängen ist der Auslandsaufenthalt 
Bestandteil des Studiums. Es ergeben sich somit keine Anrechnungs-
probleme der im Ausland erbrachten Studienleistungen. Dennoch ist es 
sehr wichtig, schon vor dem Auslandsaufenthalt ein Gespräch mit den 
Hochschullehrern zu führen. Studierende, die ein Auslandspraktikum 
planen, sollten sich auf jeden Fall vorher mit dem DIO oder dem Stu-
diengangsleiter ihrer Fakultät abstimmen, um die Anerkennung sicher-
zustellen. Studierende von Studiengängen, die keinen verbindlichen 
Auslandsaufenthalt vorsehen, fragen sich natürlich: Werden mir die 
im Ausland erbrachten Studienleistungen und Abschlüsse anerkannt? 
Verliere ich Zeit? Könnte ich nicht schneller mit dem Studium fertig 
werden? Wie finanziere ich ein Auslandsstudium? Wer ins Ausland 
geht, sollte sich darüber im Klaren sein, dass damit eine Art Botschaf-
terfunktion für Deutschland verbunden ist. Sie werden sich eventuell 
vielen Fragen zur Situation in Deutschland, zur deutschen Position in 
weltpolitischen Fragen und vielen weiteren Diskussionspunkten stellen 

müssen. In Gesprächen mit Studierenden, die im Ausland waren, ist 
immer wieder zu hören, dass der Auslandsaufenthalt ganz unerwar-
tete, unvorhersehbare neue Erfahrungen gebracht hat. Auf jeden Fall 
sollten Sie, wenn Sie ins Ausland gehen, neugierig sein auf neue Erleb-
nisse und Erfahrungen in einer anderen Kultur. Sie sollten offen sein für 
neue Bekanntschaften, Spaß an der Sprache haben und es sollte auch 
durchaus etwas Abenteuerlust hinzukommen. Ein solches Bündel an 
Motivation, Mut zum Risiko und zum Neuen erleichtert Ihnen Ihren 
Auslandsaufenthalt um ein Vielfaches. Zu all diesen Themen und zur 
Hilfestellung bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung Ihres 
Auslandsaufenthaltes gibt Ihnen diese Broschüre Informationen. Wir 
möchten Ihnen jedoch empfehlen, sich auf jeden Fall mit jemandem 
zu unterhalten, der schon ein Auslandssemester absolviert hat und 
Erfahrungsberichte derer anzuhören und zu lesen, die bereits in dem 
Wunschland Ihres Auslandsaufenthaltes gelebt haben und Ihnen somit 
wertvolle, landesspezifische Tipps geben können. Die Finanzierung ist 
natürlich für alle von großer Bedeutung -ihr ist deshalb ein ausführli-
cher Abschnitt gewidmet. 
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Warum ins Ausland?  -  Arten von Auslandsaufenthalten

Integrierte Auslandsaufenthalte
In den Internationalen Studiengängen sind obligatorische Auslandsauf-
enthalte vorgesehen. Der Auslandsaufenthalt ist somit integraler Be-
standteil des Studiums und wird vollständig auf das Studium in Bremen 
angerechnet, wenn alle erforderlichen Studienleistungen absolviert 
werden. Abhängig vom Fachbereich und Studiengang gibt es bestimm-
te Prozedere zur Vorbereitung und zur Vergabe von Studienplätzen an 
Partneruniversitäten weltweit. Näheres erfahren Sie durch Ihren Aus-
landsbeauftragten oder im DIO (Departmental International Office). 
Üblicherweise sind die Studierenden der Internationalen Studiengänge 
alle zur selben Zeit im Ausland. 

Fakultative Auslandsaufenthalte
Ein fakultativer Auslandsaufenthalt besteht dann, wenn Sie einen Teil 
Ihres Studiums im Ausland verbringen möchten, dies jedoch nicht 
zwingend vorgeschrieben ist. Ob die im Ausland erbrachten Nachweise 
über Praktika und/oder Studienleistungen vollständig oder nur in Teilen 
auf das Studium an der Hochschule Bremen angerechnet werden, ent-
scheidet nach Ihrer Rückkehr das Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Sie sollten auf jeden Fall vorab mit dem Auslandsbeauftragten oder 
einem Hochschullehrer Ihres Studiengangs Kontakt aufnehmen.  

Praktika und Auslandsjobs
Auch Praktika können in Ihren Studienverlauf integriert sein oder fa-
kultativ gestaltet werden. Praktika im Ausland ermöglichen Ihnen das 
unmittelbare Erleben der landesspezifischen Berufs- und Geschäftswelt 
und damit völlig anderer Lebensbereiche und Personengruppen, als 
dies bei einem Studium an einer ausländischen Hochschule möglich 
wäre. Auslandspraktika sind daher bei potentiellen, zukünftigen Arbeit-
gebern besonders gern gesehen. Durch Praktika und Auslandsjobs wird 
auch berufsbezogene sprachliche Kompetenz erworben. Auslandsjobs 
können Auslandspraktika sein, die in Deutschland als solche gewertet 
werden, aber im Ausland als normale Anstellung gelten. Praktika sind 

oft gar nicht oder gering vergütet, wobei Jobs häufig besser bezahlt 
werden. Bei einem Praktikum stellt sich der Arbeitgeber meistens dar-
auf ein, den Praktikanten einarbeiten zu müssen und Arbeitszeit seiner 
Mitarbeiter aufzuwenden, um dem Praktikanten etwas beizubringen. 
Beim Auslandsjob wird vielfach vom Arbeitnehmer erwartet, dass er 
nach kurzer Einarbeitung die volle Arbeitsleistung erbringen kann. 
Fachlich gesehen überschneiden sich die Zuständigkeiten und Kompe-
tenzen von Praktikum und Auslandsjob häufig. In dem Zusammenhang 
ist die Frage des Visums und einer eventuellen Arbeitserlaubnis von 
großer Bedeutung.

Sprachkurse
Sollten Sie aus persönlichen Gründen kein Semester oder Jahr im Aus-
land absolvieren können oder wollen, besteht die Möglichkeit Sprach-
kurse in einem anderen Land zu belegen. Neben vielen Sprachschu-
len bieten auch ausländische Universitäten mehrwöchige Sprach- und 
Fachkurse an mit Unterbringung in Studentenwohnheimen oder bei 
einheimischen Familien. Angebote über Sprachschulen finden Sie im 
International Office.  
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Wann und wie lange ins Ausland?  Wohin ins Ausland?

Für Studierende in Internationalen Studiengängen ist der Zeitpunkt und 
die Dauer des Auslandsaufenthalts in der Studienordnung festgelegt. 
Der Auslandsaufenthalt findet in der Regel in einem höheren Semester 
statt. Studierenden in Studiengängen mit fakultativen Auslandsaufent-
halten ist zu empfehlen, erst nach dem dritten oder vierten Semes-
ter ins Ausland zu gehen. Eine Beratung durch die Hochschullehrer ist 
sinnvoll. Sie können an einer Partnerhochschule oder einer Hochschule 
eigener Wahl studieren. Eine Finanzierung durch BAföG und stipen-
diengebende Institutionen, wie zum Beispiel durch den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD), die Fulbright-Kommission 
oder GIZ ist möglich und sollte genutzt werden. Graduierte können 
selbstverständlich auch ins Ausland gehen. Normalerweise gehen sie an 
Hochschulen ihrer Wahl, da sich der Austausch mit Partnerhochschulen 
überwiegend auf Studierende bezieht. Die Lebenshaltungskosten und 
Studiengebühren sind dann in der Regel selbst zu tragen. Aber auch 
hier gibt es interessante Fördermöglichkeiten wie zum Beispiel über 
den DAAD oder die Fulbright-Kommission. Die Entscheidung für das 
Land, in dem das Auslandsstudium durchgeführt werden soll, hängt 
normalerweise zuerst einmal von den vorhandenen Sprachkenntnissen 
ab. Unabdingbar für einen erfolgreichen Auslandsaufenthalt sind gute 
bis sehr gute Kenntnisse der jeweiligen Landessprache. Viele ausländi-
sche - insbesondere englischsprachige - Universitäten verlangen einen 
Nachweis über vorhandene Sprachfähigkeiten. Auch viele Praktikums-
betriebe verlangen inzwischen einen Sprachnachweis. In den meisten 
Fällen ist ein Auslandsstudium teurer als ein Studium in Deutschland. 
Zwar verfügt die Hochschule Bremen über mehr als 300 Hochschul-
kooperationen weltweit, so dass oft keine Studiengebühren erhoben 
werden, dennoch fallen Kosten für Krankenversicherung, Lebensunter-
halt sowie An- und Abreise an. Für Praktika außerhalb der EU ist es nur 
in Ausnahmefällen möglich, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, 
um sich während des Auslandsaufenthaltes etwas dazuzuverdienen. 
Bei internationalen Studiengängen – insbesondere wenn zusätzlich 
ausländische akademische Grade erworben werden – sind bestimmte 
Partneruniversitäten zu besuchen. Ob Sie die bestehenden Kooperatio-
nen der Hochschule Bremen nutzen möchten oder nicht, sollten Sie auf 

jeden Fall mit dem jeweiligen DIO abstimmen. Sollten Sie sich entschei-
den an einer Universität zu studieren, mit der die Hochschule Bremen 
keine Kooperation pflegt, recherchieren Sie am besten im Internet, um 
eine geeignete Hochschule zu finden. Sie können sich aber auch gern 
anhand von Nachschlagewerken im International Office informieren. 
Bedenken Sie bei der Wahl Ihres Gastlandes und der Hochschule aber 
auch folgende Fragen:
 
• politische Lage und kulturelle Aspekte des Gastlandes 

• Ausstattung und Infrastruktur der Gastuniversität 

• Anzahl der ausländischen Studierenden an der Universität 

• Fächerangebot nur in der Landessprache oder z.B. auch englisch
   sprachige Vorlesungen 

• Wohnsituation
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Oft ist es einfacher an einer Partnerhochschule zu studieren, da sei-
tens der Hochschule Bremen und der Gastuniversität die jeweiligen 
Bewerbungsprozeduren bekannt sind. Für den Besuch einer Partner-
hochschule fallen meistens keine Studiengebühren an. Sie können 
den Vorteil nutzen, dass Professoren und Studierende der Hochschu-
le Bremen Erfahrungen mit den Partneruniversitäten gemacht haben 
und Ihnen davon berichten können. Da viele ausländische Studierende 
-insbesondere in den ERASMUS Programmen innerhalb Europas - die 
selbe Hochschule besuchen, finden Sie schnell Anschluss, können oft 
mit einem Ansprechpartner für internationale Belange rechnen und 
werden weniger Schwierigkeiten bei der Anrechnung Ihres Auslands-
aufenthaltes auf das Studium an der Hochschule Bremen haben. Seien 
Sie sich aber darüber im Klaren, dass die kulturelle Erfahrung an einer 
Hochschule mit nur wenigen oder gar keinen anderen ausländischen 
Studierenden viel intensiver sind, dass Sie die Sprache besser lernen 
werden und dass Sie sich viel stärker in das Leben im Ausland integrie-
ren, wenn sie einen einheimischen Freundeskreis haben und vielleicht 
sogar bei einer einheimischen Familie wohnen. Beide Varianten haben 
ihre Vor- und Nachteile. Wägen Sie also bei Ihrer Wahl ab, auf wel-
che Aspekte Sie persönlich besonderen Wert legen. Informationen zum 
Auslandsaufenthalt können Sie von vielen unterschiedlichen Personen 
bekommen. Dazu zählen unter anderem Auslandsbeauftragte, das 
DIO, Ihre Studiengangsleitung, das International Office, die auslän-
dischen Hochschulen, Studierende die bereits im Ausland waren (Re-
turnees) und Gaststudierende von Partnerhochschulen, die zur Zeit in 
Bremen sind. Kulturinstitute und Auslandsvertretungen der Zielländer 
sind gute externe Informationsquellen.

Hilfe aus den Fakultäten/DIO
Wenden Sie sich zunächst an das für Sie zuständige DIO. 
Dort bekommen Sie Informationen zu den Studienmöglichkeiten und 
Zulassungsvoraussetzungen für den Aufenthalt an der Partnerhoch-
schule und auch Beratung, ob Sie eine Hochschule wählen können, 
die keine Partnerhochschule ist. Wenn Sie an Praktika interessiert sind, 
wenden Sie sich an den Praxissemesterbeauftragten und klären mit ihm 

insbesondere die Anrechnungsfrage. Häufig finden Informationsveran-
staltungen zum Auslandsaufenthalt statt, deren Besuch wir Ihnen sehr 
empfehlen. Normalerweise beginnen die Vorbereitungen für das Aus-
landsjahr bzw. das Auslandssemester im dritten Studiensemester an der 
Hochschule Bremen. Details zu den genauen Terminen erhalten Sie in 
den Fakultäten. Beachten Sie bitte, dass die Noten aus Ihren ersten Se-
mestern für die Vergabe der Studienplätze entscheidend sein können. 
Sie können auch an eine Universität eigener Wahl gehen. Ein solcher 
Auslandsaufenthalt sollte aber auf jeden Fall mit der Studiengangslei-
tung bzw. mit dem Immatrikulationsamt und/oder Ihrem DIO abge-
stimmt werden, um später keine Probleme bei der Anrechnung der im 
Ausland erbrachten Studienleistungen zu bekommen. 

International Office
Hier werden Auslandsinteressierte über Stipendienmöglichkeiten, Sti-
pendienprogramme und bestehende Hochschulpartnerschaften bera-
ten. Sie erhalten Informationsmaterial und in vielen Fällen auch Bewer-
bungsunterlagen für Stipendienprogramme. Machen Sie einen Termin 
für ein ausführliches Gespräch ab, um weitere Informationen für Ih-
ren Auslandsaufenthalt zu bekommen. Das International Office ist für 
allgemeine Informationen, Tipps zu Auslandskrankenversicherungen 
und vor allem für die Unterstützung bei Fragen der Finanzierung des 
Auslandsaufenthaltes zuständig. Die Informationen zu ausländischen 
Hochschulen finden Sie in Nachschlagewerken und zum Teil auch in 
Länderführern des DAAD, die über den Buchhandel zu beziehen sind, 
aber auch im International Office eingesehen werden können. 

Das International Office organisiert regelmäßig Informationsveranstal-
tungen über Auslandsaufenthalte, z.B. in Australien/Neuseeland, den 
USA oder Großbritannien, zu denen Vertreter ausländischer Hochschu-
len oder Organisationen wie das Institut Ranke-Heinemann, step in, 
iec online, British Council etc. eingeladen werden. Die Ankündigungen 
finden Sie immer auf der ersten Seite der Homepage der Hochschule.  

Wer kann mich über was informieren?
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Die ausländischen Hochschulen 
Wenn Sie an einer Universität Ihrer Wahl studieren möchten, erhalten 
Sie alle für Sie wichtigen Informationen (Studieninhalte, Zulassungsver-
fahren, Unterbringungsmöglichkeiten etc.) nur durch direkten Kontakt 
zur ausländischen Hochschule. Wenn Sie an eine Partneruniversität 
gehen wollen, wenden Sie sich bitte an das für  Sie zuständige DIO. 
Sie können aber auch die Liste der Kooperationsbeziehungen auf un-
serer Homepage www.hsbremen.de unter dem Punkt Internationales 
einsehen. Bewerben Sie sich um ein Stipendium, sollten Sie bis zum 
Zeitpunkt der Stipendienbewerbung bereits den ersten Kontakt mit der 
ausländischen Hochschule aufgenommen bzw. Zulassungsformulare 
und weitere Informationen angefordert haben.  

Returnees
Von Ihren Vorgängern können Sie viele nützliche Informationen erhal-
ten. Scheuen Sie sich also nicht in Erfahrung zu bringen, wer bereits in 
Ihrem Zielland studiert oder dort ein Praktikum gemacht hat. Setzen 
Sie sich außerdem mit den Studierenden der Hochschule Bremen in 
Verbindung, die gerade im Ausland sind. Sie können Ihnen die aktuelle 
Situation vor Ort schildern, Ihnen Ansprechpartner nennen und Sie auf 
Dinge hinweisen, über die sie selbst gestolpert sind. Lesen Sie, soweit 
vorhanden, auch die Auslandsberichte, die Sie bei den DIOs einsehen 
können. Sollte es in Ihrem Studiengang bzw. in Ihrer Fakultät keine 
Veranstaltungen geben, in denen Returnees über ihren Auslandsauf-
enthalt berichten, regen Sie eine solche Veranstaltung an. Die meis-
ten Returnees freuen sich, über ihren Auslandsaufenthalt erzählen zu 
können.

Gaststudierende an der Hochschule Bremen 
Sprechen Sie die ausländischen Studierenden an und lernen Sie jeman-
den kennen, der aus dem Land kommt, in das Sie gehen möchten. 
Sie haben so die einmalige Gelegenheit, sich bereits vor Ihrem Aus-
landsaufenthalt mit Menschen aus dem neuen Kulturkreis vertraut zu 
machen. Manchmal kehren die ausländischen Studierenden mit Ihnen 
zusammen in ihre Heimat zurück, so dass Sie bereits erste Kontakte 
geknüpft haben und Unterstützung in den ersten Wochen im Ausland 
erhalten. Das International Office kann Ihnen sagen, ob sich Studieren-
de aus Ihrem Zielland gerade an der Hochschule befinden. Eine weitere 

tolle Möglichkeit mit ausländischen Studierenden aus Ihrem Zielland in 
Kontakt zu kommen, ist die Teilnahme an einem Tandem-Programm. 
Bei einem Sprach-Tandem lernen Sie mit einem Partner die Sprache 
seines oder ihres Landes, während er oder sie Deutsch lernt. Informati-
onen zum Tandem-Programm erhalten Sie im Fremdsprachenzentrum 
der Hochschulen im Lande Bremen. 
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Wie gestalte ich meinen Auslandsaufenthalt?

Vorbereitung
Ihr Auslandsaufenthalt sollte gut vorbereitet sein. Es ist viel Eigeniniti-
ative gefragt, denn es ist Ihre Zeit im Ausland und es gibt viele unter-
schiedliche Aspekte, die unbedingt während der Vorbereitungsphase 
geklärt werden sollten. Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von mindestens 
einem Jahr, da eventuell wichtige Bewerbungsfristen eingehalten wer-
den müssen. Bei einigen Stipendiengebern gibt es nur einen Bewer-
bungstermin pro Jahr und bestimmte Sprachnachweise müssen termin-
gerecht erbracht werden.

Sprachkenntnisse
In der Regel müssen für die Zulassung Sprachkenntnisse nachgewiesen 
werden. Erfragen Sie genau, welche Art von Nachweis erforderlich ist 
und wenden Sie sich gern an das Fremdsprachenzentrum der Hoch-
schulen im Lande Bremen: www.fremdsprachenzentrum-bremen.de.
Das Fremdsprachenzentrum bereitet Studierende sprachlich und in-
terkulturell auf Studienaufenthalte und Praktika im Ausland vor und 
hilft Ihnen, an fremdsprachigen Vorlesungen und Seminarveranstal-
tungen sprachlich aktiv teilnehmen zu können. Es bietet Zugänge zu 
internationalen Zertifikaten, die als qualifizierte Sprachnachweise in 
Firmen und an ausländischen Hochschulen anerkannt sind. Das Fremd-
sprachenzentrum arbeitet eng mit drei internationalen Kulturinstituten 
zusammen, dem Instituto Cervantes, dem Institut Français und dem 
Goethe-Institut. An der Hochschule Bremen gibt es drei Selbstlernzent-
ren, in denen kostenlos und selbständig viele verschiedene Fremdspra-
chen gelernt werden können: Standort Neustadtswall, Raum FS014, 
Standort Werderstraße, Raum B112, Standort ZIMT, Raum 008. Die 
Koordinierungsstelle für Weiterbildung der Hochschule Bremen bietet 
zusätzliche Sprachkurse für Studierende an:
www.fremdsprachenplus.hs-bremen.de

Tests für Englisch als Fremdsprache:
IELTS exam in Bremen 
In Kooperation mit dem Fremdsprachenzentrum Bremen bietet der Bri-

tish Council die IELTS-Prüfung direkt in Bremen an. Weitere Informa-
tionen: www.britishcouncil.de 

TOEFL – Test of English as a Foreign Language 
Der TOEFL ist ein international anerkannter englischer Sprachtest für 
den Hochschulzugang. Informationen bei www.ets.org/toefl/, weitere 
Informationen; www.educationusa.de
TOEFL-Code der Hochschule Bremen: 8650 

Bewerbung
Die Bewerbungsverfahren für ein oder mehrere Studiensemester an 
einer ausländischen Universität variieren stark. Als Studierender an 
der Hochschule Bremen ist es für Sie von Bedeutung, ob Sie an ei-
ner Partnerhochschule studieren möchten oder an einer von Ihnen frei 
gewählten Institution. Mit den Partnerhochschulen bestehen in vielen 
Fällen Abkommen über vereinfachte Zulassungsverfahren. Wie diese 
Bewerbungen aussehen und an wen Sie sich damit richten, erfahren 
Sie in Ihrem DIO. Sollten Sie sich nach Rücksprache für ein Studium an 
einer Hochschule entschließen, mit der die Hochschule Bremen keine 
Kooperation pflegt, werden Sie in das an der ausländischen Institution 
übliche Bewerbungsverfahren eingebunden. Dies kann einen erhebli-
chen formalen Aufwand für Sie bedeuten. Stellen Sie sich darauf ein, 
dass Ihre Gastuniversität alle Unterlagen von Ihnen benötigt, die Sie 
zum regulären Studium berechtigen. 
Alle Dokumente müssen in der Regel übersetzt und beglaubigt werden. 
Erkundigen Sie sich also erst einmal bei Ihrer Gasthochschule, welche 
Unterlagen für Ihre Berwerbung benötigt werden. Lassen Sie sich am 
besten eine Liste der Dokumente mailen und erkundigen Sie sich, 
welche Dokumente übersetzt werden müssen und ob sie beglaubigt 
werden müssen. Für den Fall der Beglaubigung versichern Sie sich, ob 
es der notariellen Beglaubigung bedarf oder ob die amtliche Beglaubi-
gung beispielsweise von der jeweiligen Landesbotschaft vorzunehmen 
ist. Wie Sie sehen, bedarf es eines nicht geringen Aufwandes, sich im 
Ausland um einen temporären Studienplatz zu bewerben. Beginnen Sie 
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also frühzeitig mit Ihren Vorbereitungen. Wenn Sie an einer Hochschu-
le studieren, mit der die Hochschule Bremen keine Partnerschaft pflegt, 
werden Sie dort als normaler Studierender eingestuft. Dies bedeutet, 
dass Sie die üblichen Zulassungsvoraussetzungen Ihrer Gasthochschu-
le erfüllen müssen. Vom Immatrikulationsamt der Hochschule Bremen 
werden bestimmte Zeugnisse bereits zweisprachig (englisch/deutsch) 
erstellt. 

Visum und Einreisebestimmungen
Wenn Sie ein Land außerhalb der Europäischen Union als Gastland für 
Ihren Auslandsaufenthalt gewählt haben, werden Sie in vielen Fällen 
ein Visum für die Einreise benötigen. Erkundigen Sie sich beim zustän-
digen Generalkonsulat bzw. bei der jeweiligen Landesbotschaft nach 
den Visabestimmungen. Auch hier werden Sie eine Reihe von Doku-
menten vorlegen müssen. Einige dieser Dokumente müssen möglicher-
weise von der Hochschule Bremen oder Ihrer Gastuniversität bestätigt 
werden. Erkundigen Sie sich also auch hier rechtzeitig und arbeiten Sie 
am besten die Liste der Dokumente für Ihre Studienbewerbung und für 
das Visum gleichzeitig ab, da einige Dokumente voneinander abhängig 
sind. Bedenken Sie auch, dass Sie in den meisten Ländern außerhalb 
der EU keine Arbeitsgenehmigung bekommen und Sie sich deshalb als 
Student an einer Gastuniversität einschreiben sollten, um den Status 
als Student zu erhalten und somit das Studentenvisum beantragen zu 
können.

Unterkunft
Von Deutschland aus eine geeignete Unterkunft im Ausland zu finden, 
wird nicht ganz einfach sein, dennoch gibt es verschiedene Möglichkei-
ten zur Wohnraumbeschaffung. Bitten Sie Ihre Ansprechpartner an der 
Gastuniversität um Unterstützung. Häufig können sie Ihnen Adressen 
von Studentenwohnheimen geben, Kontaktdaten von Wohnungsver-
mittlern im Gastland nennen oder kennen jemanden, bei dem Sie 
unterkommen können. Einige Hochschulen bieten einen Wohnraum-
vermittlungsservice und in manchen Ländern gibt es Firmen, die sich 
– zum Teil zu hohen Preisen – um die Wohnraumbeschaffung küm-
mern. Auch Returnees können hier eine große Hilfe sein. Eine andere 

Möglichkeit ist, über Suchmaschinen im Internet Adressen von Wohn-
raumbörsen im Ausland zu finden.

Wohnung in Bremen
Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Zimmer in Bremen nach Ihrem Aus-
landsaufenthalt weiter bewohnen möchten, wenden Sie sich bitte 
frühzeitig vor Ihrer Abreise an Andrea Thode im International Office. 
Da jedes Jahr eine wachsende Zahl ausländischer Studierender nach 
Bremen kommt und Wohnraum benötigt, können wir Ihnen bei der 
Vermittlung eines Zwischenmieters behilflich sein. Der Wohnraum soll-
te möbliert sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnum-
mer 0421/5905 2148. 

Immatrikulation und Semesterticket der Hochschule Bremen
Studierende der Hochschule Bremen, die einen Teil ihres Studiums im 
Ausland verbringen, müssen immatrikuliert bleiben, damit die Teile des 
Auslandsstudiums auf das hiesige Studium angerechnet werden kön-
nen und der Studentenstatus und die studentische Krankenversiche-
rung erhalten bleiben. Je nach Studiengang kann es sein, dass Sie ein 
Urlaubssemester einlegen müssen. Informieren Sie sich unbedingt vor 
Ihrem Auslandsaufenthalt bei Ihrem DIO und/oder beim Immatrikula-
tionsamt über die für Sie geltenden Bestimmungen. 
Beim Zentral-AStA (Standort Neustadtswall, Raum M 07) kann eine 
Befreiung der Gebühr für das Semesterticket beantragt werden. Nach 
Ihrer Rückmeldung im Januar (bzw. Juni) durch die Überweisung Ih-
res Semesterbeitrags an die Hochschule Bremen erhalten Sie von der 
Hochschule Ihr Leporello samt Semesterticket. Nun stellen Sie vor Se-
mesterbeginn einen formlosen Antrag auf Rückerstattung. Den Vor-
druck für den Antrag gibt es in Ihrem Bereichs-AStA und im Immatriku-
lationsamt. Wichtig ist, dass Sie Ihr Semesterticket mit abgeben, Ihren 
Aufenthalt außerhalb des VBN belegen und Ihre Bankverbindung 
angeben. Wenn alle Unterlagen vor dem 1. März bzw. dem 1. Sep-
tember dem Zentral-AStA vorliegen, erhalten Sie den vollen Betrag für 
das Semesterticket zurück, ansonsten wird anteilig pro Monat etwas 
abgezogen. 



22 23

Krankenversicherung
Innerhalb der Europäischen Union gibt es Versicherungsabkommen, die 
es Ihnen ermöglichen mit einer internationalen Krankenversicherungs-
karte innerhalb der Mitgliedsstaaten Kassenleistungen in Anspruch zu 
nehmen. Wer einen Auslandsaufenthalt plant, sollte sich auf jeden Fall 
mit seiner Krankenversicherung in Verbindung setzen, damit sicherge-
stellt ist, dass der Versicherungsschutz auch im Ausland gewährleistet 
ist. Dort erfahren Sie auch die Vorgehensweise im Falle einer Erkran-
kung. Bei einer gesetzlichen Krankenversicherung ist die Voraussetzung 
für den Erhalt von Leistungen im Ausland, dass mit dem Studienland 
ein Sozialversicherungsabkommen zur Krankenversicherung besteht. 
Dieses Abkommen besteht bei allen
Ländern der EU und des EWR sowie Bosnien und Herzegowina, Kro-
atien, Mazedonien, Montenegro, Schweiz, Serbien, Tunesien, und der 
Türkei.
Sie erhalten von der hiesigen Krankenversicherung die blaue EU-Ver-
sicherungskarte, die Ihnen Ihren Leistungsanspruch im europäischen 
Ausland bestätigt. Der ausländische Versicherungsträger gewährt 
Leistungen, wie sie nach dortigem Recht üblich sind. Im Studienland 
bestehende Eigenbeteiligungen und Leistungsausschlüsse gelten auch 
für Sie. In den Abkommensländern werden normalerweise nur die Leis-
tungen gewährt, die sofort erforderlich sind und nicht bis zur Rückkehr 
nach Deutschland aufgeschoben werden können. Sofern Sie in einem 
Land studieren, mit dem die Bundesrepublik Deutschland kein Sozial-
versicherungsabkommen hat, müssen Sie in jedem Fall eine Zusatzver-
sicherung abschließen. 
Es gibt diverse private Anbieter, so dass wir Ihnen im International Of-
fice zwar Ansprechpartner nennen, aber keine Empfehlungen geben 
können. Bedenken Sie auch, dass Sie während Ihres Auslandsaufent-
haltes Ihre deutsche gesetzliche Krankenversicherung als eingeschrie-
bener Studierender weiter zahlen müssen.

Reiseversicherung
Eventuell ist es sinnvoll, bereits in Deutschland eine Reiseversicherung, 
die z.B. Diebstahl, Unfall, Haftpflicht und Gepäckversicherung beinhal-
tet, abzuschließen. 

Impfung
In einigen Ländern sind bestimmte Impfungen vorgeschrieben oder 
empfehlenswert, Auskünfte erteilen Ihnen Ihr Hausarzt, die Kranken-
versicherung und die Botschaft des jeweiligen Landes. Bei einigen Imp-
fungen sind mehrere Auffrischungen nötig, so dass mit einem Zeitrah-
men von einem Jahr gerechnet werden muss.

Ausreise
Erkundigen Sie sich vor Ihrer Flugbuchung, wann Ihre Vorlesungen 
beginnen und wann Sie sich ggf. vor Ort für Ihre Kurse einschreiben 
müssen. An vielen Hochschulen finden der Semester- und der Vorle-
sungsbeginn zu verschiedenen Daten statt. Sie könnten also viel zu 
früh oder zu spät ankommen, wenn Sie sich keine Anreiseempfehlung 
von Ihrer Gasthochschule einholen. Erwägen Sie auch, dass es für Sie 
von Vorteil sein kann, bereits zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn in Ih-
rer Gastheimat anzukommen, um Formalien zu erledigen und sich vor 
Studienbeginn ein wenig einzuleben. Bedenken Sie bei Ihrer Ausreise, 
dass Sie insbesondere durch Fluggesellschaften an Freigepäckgrenzen 
bezüglich des Gewichtes Ihres Gepäcks gebunden sind. Bei Übersee-
flügen in Länder ohne das so genannte „Piece Concept“ dürfen Sie 
häufig nur 20 kg mitführen. Erkundigen Sie sich also in Ihrem Reisebüro 
oder bei der Fluggesellschaft und ziehen Sie diesen Aspekt bei Ihrer 
Flugbuchung in Betracht. Innerhalb Europas mag es für Sie inzwischen 
vorteilhaft sein, die so genannten „Billig Airlines“ für Ihre Reise in Be-
tracht zu ziehen. Bei vielen Internetanbietern können Sie außerdem 
günstige Flüge weltweit finden. Hierzu benötigen Sie dann eine ISIC 
(International Student Identity Card), die Sie im Zentral-AStA und in 
einigen Bereichs-ASten der Hochschule Bremen gegen Vorlage Ihres 
gültigen Studentenausweises kaufen können.  

Kulturschock
Durch neue Technologien in Telekommunikation, Medien und Trans-
port wird der Kontakt über weite Entfernungen und Zeitzonen heut-
zutage sehr erleichtert, dennoch kann es passieren, dass kulturelle, kli-
matische und demografische Unterschiede nicht ausreichend bedacht 
werden. Auf diese Unterschiede sollten Sie sich auf jeden Fall durch 
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entsprechende Literatur oder Kontakte vorbereiten. Die Hochschule 
bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen und Vorlesungen zu 
interkulturellem Training an. 

Durchführung
Wenn Sie erst einmal im Ausland sind, werden Sie wahrscheinlich alles 
andere im Sinn haben als an die Hochschule Bremen und Ihr Studi-
um dort zu denken. Dennoch sollten Sie es nicht versäumen, sich um 
alle Angelegenheiten zu kümmern, die die Fortführung Ihres Studiums 
nach Ihrer Rückkehr sichern (z.B. Einschreibfristen, evtl. BAföG-Fristen 
etc.).  

Berichte
Erkundigen Sich bei Ihrem DIO oder bei Ihrer Studiengangsleitung ob 
Sie verpflichtet sind, bestimmte Berichte über Ihren Auslandsaufenthalt 
zu erbringen. Schreiben Sie diese Berichte – auch wenn es schwer fällt 
– zeitnah und betrachten Sie sie als Lernaspekt Ihres Auslandsaufent-
haltes. 

Kontakt zur Hochschule Bremen
Insbesondere zu Beginn des Auslandsaufenthaltes und zwischen einem 
Wechsel vom Auslandsstudium zum Auslandspraktikum ist es wichtig, 
den Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern der Hochschule Bremen zu 
pflegen. Fragen Sie lieber einmal zu häufig, ob Ihre Vorhaben in Ihren 
Studienverlauf passen als sich nachher zu ärgern, dass Sie im Ausland 
nicht die richtigen Leistungen erbracht haben. Setzen Sie Ihre An-
sprechpartner auch von evtl. auftretenden Problemen oder von einem 
besonders guten Service in Kenntnis. Für die folgenden Jahrgänge der 
Studierenden der Hochschule Bremen, die ins Ausland gehen, sind Ihre 
Erfahrungen von großer Bedeutung.

Anerkennung der Lehrveranstaltungen im Ausland
Klären Sie, wenn möglich, schon vor Ihrer Abreise mit Ihrem Ansprech-
partner an der Hochschule Bremen, welche Lehrveranstaltungen Sie 

im Ausland belegen können und sollen, um sie auf Ihr Studium in 
Deutschland angerechnet zu bekommen. Klären Sie bei Ihrer Ankunft 
in der Gasthochschule, welche Kurse sie tatsächlich belegen können 
und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner in Bremen. Stu-
dierende, die mit dem EU-Programm Erasmus im Ausland studieren, 
haben ein Studienabkommen, das so genannte „Learning Agreement“, 
abzuschließen, das die zu besuchenden Veranstaltungen und die An-
rechnungspunkte ECTS (European Credit Transfer System) festlegt. 

Anerkennung des im Ausland geplanten Praktikums
Die Art und Dauer Ihres Auslandspraktikums sollten Sie bereits vor Ihrer 
Abreise ins Gastland festlegen. Details zur Beschaffung von Praktikums-
plätzen finden Sie im Abschnitt „Wer hilft mir bei meinem Auslands-
praktikum“ auf Seite 28. Sobald Sie einen Praktikumsbetrieb gefunden 
haben, sollten Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner an der Hochschule 
Bremen in Verbindung setzen, um zu klären, ob das Praktikum den 
Anforderungen Ihres Studiums in Bremen entspricht. Bedenken Sie die 
vorgegebene Wochenstundenzahl und die Praktikumsdauer bei Ihrer 
Planung. Wenn Sie die Zusage aus Bremen haben, dass Ihr Praktikum 
anerkannt werden wird, nutzen Sie am besten den Vordruck für Aus-
landspraktikumsverträge, den Sie in Ihrer Fakultät bekommen.

Rückkehr
 
Anerkennung des Auslandsaufenthaltes
Nach Ihrer Rückkehr nach Bremen sollten Sie Ihre im Ausland erbrach-
ten Studienleistungen schnellstmöglich anerkennen lassen. Das genaue 
Prozedere erfahren Sie auch hier wieder in Ihrem DIO an der Hoch-
schule Bremen. Ihre Leistungsnachweise müssen möglicherweise auf 
Englisch übersetzt werden und sollten einen offiziellen Stempel und die 
Unterschrift eines Vertreters Ihrer Gasthochschule tragen. Oft wird ein 
Praktikumsbericht oder ein Praktikumszeugnis des Arbeitgebers ver-
langt, um das Praktikum zu belegen. Ihre Leistungsnachweise sollten 
den Namen des Kurses, die Semesterwochenstundenzahl und die Note 
vorweisen. Fragen Sie auch hier bitte Ihren Ansprechpartner. Näheres 
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zur Anerkennung Ihrer Auslandssemester entnehmen Sie bitte der Prü-
fungsordnung Ihres Studiengangs. 

Nachbereitung
In einigen Studiengängen gibt es spezielle Veranstaltungen zur Nach-
bereitung eines Auslandsaufenthaltes. Sie sollten sich bewusst machen, 
dass ein Auslandsaufenthalt sehr prägend ist und Nachwirkungen hat. 
Vielleicht zieht es Sie wieder in die Ferne. Nehmen Sie die Nachberei-
tung auf jeden Fall ernst und evaluieren Sie Ihre Erfahrungen. Geben 
Sie außerdem Ihre Erfahrungen in Ihrem Studiengang und an andere 
Studierende weiter. 

Wer hilft mir bei meinem Auslandspraktikum?

Es gibt eine Reihe von Organisationen, Institutionen und anderen Ein-
richtungen, die Ihnen bei der Suche nach Praktikumsplätzen im Aus-
land behilflich sein können. Im Internet finden Sie diverse kommerzi-
elle Praktikumsbörsen. Für viele Vermittlungen von Praktikumsplätzen 
zahlen Sie eine Gebühr, andere sind kostenlos. Schauen Sie auch in 
den bekannten Stellensuchmaschinen unter Praktika im Ausland und 
vergessen Sie nicht, sich direkt an die Internetseiten der Firmen zu wen-
den, die in der gewünschten Branche tätig sind.

Fakultäten der Hochschule Bremen
In den Fakultäten erhalten Sie nicht nur Informationen zum Auslands-
studium, sondern auch zum Auslandspraktikum. Viele Dozenten und 
Professoren haben Kontakte zu ausländischen oder internationalen Fir-
men und helfen gern weiter. Außerdem können Sie möglicherweise Lis-
ten der Praktikumsbetriebe der vorherigen Jahrgänge einsehen und so 
Ideen sammeln. In einigen Studiengängen müssen Praktikumsberichte 
angefertigt werden. Diese Praktikumsberichte können Sie normaler-
weise einsehen und sich so erste Eindrücke über diverse ausländische 
Firmen verschaffen. 

Returnees
Sprechen Sie auf jeden Fall mit Studierenden aus höheren Semestern 
über ihre jeweiligen Erfahrungen beim Auslandspraktikum. Lassen Sie 
sich Tipps geben und fragen Sie nach Adressen oder Ansprechpartnern 
im Ausland. Informieren Sie sich über die Bewerbungsgepflogenheiten 
im Ausland und erfragen Sie, in welcher Art und Weise Praktikanten 
erfahrungsgemäß in dem Gastland eingesetzt werden. 
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Organisationen

AIESEC International 
Vermittelt fachbezogene Praktika und hilft bei der Organisation von 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Sie stellen außerdem Informationen 
zur Vorbereitung wie z.B. Visum oder Krankenversicherung zur Verfü-
gung. http://www.aiesec.org 

ASA-Programm der Carl-Duisberg Gesellschaft e.V. 
Studierende aller Fachrichtungen, die Projektaufenthalte für drei Mo-
nate in Afrika, Asien und Lateinamerika planen, können gefördert wer-
den. http://www.asa-programm.de 

International Association for Exchange of Students for Technical Ex-
perience (IAESTE) 
IAESTE vermittelt berufsbezogene Praktika (mindestens zwei bis drei 
Monate), vorzugsweise Juli bis Oktober, für Studierende technischer 
Fachrichtungen. Informationen bei www.iaeste-bremen.de

Weitere sehr hilfreiche Links und Adressen zur Praktikumssuche finden 
Sie auf der homepage des DAAD, www.daad.de

Wie finanziere ich meinen Auslandsaufenthalt?

Eine gesicherte finanzielle Basis ist für jeden Auslandsaufenthalt un-
abdingbar. Zu den Lebenshaltungskosten kommen evtl. Studienge-
bühren, Reisekosten und Versicherungen sowie vielleicht die Kosten 
für eine doppelte Haushaltsführung. Jobben ist nur in den EU-Staaten 
problemlos möglich, falls es Jobs gibt und sie zeitlich mit dem Studium 
vereinbar sind. In vielen Ländern ist eine Arbeitsaufnahme grundsätz-
lich nicht möglich oder an enge aufenthalts- und arbeitsrechtliche Be-
dingungen geknüpft. 

Förderungen auf Bundesebene

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
BAföG fördert ein bis zwei Studiensemester (max. zwölf Kalendermo-
nate) im Ausland. Praxissemester werden ebenfalls gefördert. Näheres 
finden Sie unter www.auslandsbafoeg.de. Bei Erfüllung der Förderbe-
dingungen im Inland besteht auch auf die Auslandsförderung nach 
BAföG ein Rechtsanspruch! Entsprechend Ihres Gastlandes müssen 
Sie Ihren Auslands-BAföG-Antrag bei dem für das Land zuständigen 
BAföG-Amt mindestens ein halbes Jahr vor Ausreise abgeben. Infor-
mieren Sie sich im Internet, in welcher Stadt das für Sie zuständige 
Auslands-BAföG-Amt sitzt.

Bildungskredit	
Zur Unterstützung von Studierenden in fortgeschrittenen Ausbildungs-
phasen gibt es ein zinsgünstiges Darlehen, das maximal 24 Monate 
gewährt werden kann. Der Bildungskredit ist einkommensunabhängig. 
Nähere Informationen gib es unter www.bundesverwaltungsamt.de. 

Stipendiengebende Organisationen
Das Stipendienvergabeverfahren hängt von Stipendienart und -pro-
gramm ab. Häufig entscheidet die vergebende Organisation anhand 
der schriftlichen Bewerbungsunterlagen oder lädt nach einer Voraus-
wahl die aussichtsreichsten Kandidatinnen/Kandidaten zu einem Inter-
view ein. Diese Gespräche werden zum Teil in der Sprache des Gast-
landes geführt und verlangen von den Bewerberinnen/Bewerbern gute 
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Fachkenntnisse sowie Kenntnisse über politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Fragen des Ziellandes. Bei einigen Programmen finden vorab 
hochschulinterne Auswahlinterviews im International Office, Andrea 
Thode, statt.
Auswahlkriterien sind in der Regel die fachliche, persönliche und 
sprachliche Eignung. Die Einhaltung der Bewerbungstermine ist sehr 
wichtig. Diese liegen oft ein Jahr vor Beginn des Programms.
Die wichtigsten stipendiengebenden Organisationen und Fördermög-
lichkeiten sind:
 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Der DAAD bietet verschiedene Stipendienprogramme an. 
www.daad.de, Suche in der Stipendiendatenbank! 

LLP-ERASMUS – Studierendenmobilität Studium (SMS)
Dieses Förderprogramm bezieht sich nur auf einen Auslandsaufenthalt
an einer Partnerhochschule, mit der eine Kooperation besteht. Diese
Abkommen sehen in der Regel gegenseitige Studiengebührenfreiheit 
vor.
Bewerbungsunterlagen sind zu erhalten bei:
Ilka Knippel, Neustadtswall, AB 116, Tel. 5905-4135
ilka.knippel@hs-bremen.de 

LLP-ERASMUS – Studierendenmobilität Praktikum (SMP)
Studierende, die ein Praktikum – auch fakultativ - in einem europäi-
schen Land absolvieren möchten, können unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Stipendium erhalten. Bewerbungsunterlagen sind zu erhal-
ten bei: Ilka Knippel, Neustadtswall, AB 116, Tel. 5905-4135
ilka.knippel@hs-bremen.de
http://www.hs-bremen.de/internet/de/international/office/erasmus/
 
GIZ 
Dieses Programm fördert Praxissemester im Ausland für deutsche 
Fachhochschulstudierende vorrangig technischer und wirtschaftlicher 
Fachbereiche in Form von Teilstipendien und Reisekostenstipendien. 
Bewerbungsunterlagen sind anzufordern unter www.giz.de
Antragstellung im International Office bei Andrea Thode 
 

American European Engineering Exchange (AE³) 
Dieses Förderprogramm betrifft Studierende, die Ingenieurwesen stu-
dieren und eine Zeit in den USA, Lateinamerika oder Asien studieren 
wollen. Anträge sind bis Anfang Februar zu stellen. Informationen und 
Antragsunterlagen in der Hochschule Bremen bei Frau Dr. Heike Tauer-
schmidt, heike.tauerschmidt@hs-bremen.de www.ge4.org 

Fulbright-Kommission 
Die Fulbright-Kommission bietet für FH-Studierende und FH-Absol-
venten Jahresstipendien zum Studium und Praktikum in den USA an. 
Antragsunterlagen unter www.fulbright.de 
Antragsstellung im International Office bei Andrea Thode

Auslandsstipendien für 2012:
Neues DAAD-Stipendienprogramm PROMOS - HSB MOBIL 
Jetzt Fördermittel für individuelle Auslandsaufenthalte erhalten –auch 
für Sprach- und Fachkurse, Wettbewerbsteilnahmen sowiefür Ab-
schlussarbeiten! Gefördert werden monatliche Teilstipendien für stu-
dienbezogene Auslandsaufenthalte und Sprachkurse.
Informationen und Anträge: International Office
christiane.sgonina@hs-bremen.de 
 
Studienstiftung des deutschen Volkes
Die Studienstiftung bietet verschiedene Stipendienprogramme in 
Kooperation mit Partnern an. 
www.studienstiftung.de 

Weitere hilfreiche links:
www.zeit.de/stipendienfuehrer

www.stiftungen.org/stiftungssuche

www.aufstiegsstipendium.de (2. Bildungsweg)

www.stipendiumplus.de (Begabtenförderung)

www.mystipendium.de
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Kooperationen der Hochschule Bremen

Die Hochschule Bremen pflegt Austauschbeziehungen mit mehr als 
300 Partnerhochschulen weltweit und hilft damit den Studierenden, 
ihre Auslandsvorhaben realisieren zu können.

Ägypten

Argentininen

Australien

Belarus

Belgien

Bolivien

Brasilien

Chile

VR China

Costa Rica

Dänemark

Dominikanische Republik

Ecuador

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

Guatemala

Indien

Indonesien

Irland

(Israel) West Bank

Italien

Japan

Jemen

Jordanien

Kanada

Kasachstan

Kenia

Kroatien

Lettland

Litauen

Malaysia

Malta

Mexiko

Namibia

Nicaragua

Niederlande

Norwegen

Österreich

Peru 

Polen

Portugal

Rumänien

Russland

Schweden

Schweiz

Slowenien

Spanien 

Südafrika

Taiwan

Tschechische Republik

Türkei

Ukraine

Ungarn 

USA

Usbekistan

Venezuela

Vietnam

Zypern
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